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Der Bundesgerichtshof (BGH) hat 
am 21. März 20181 ein bemerkens-
wertes Urteil zu zwei Themen gefällt: 
Zum einen betrifft dies das Verhält-
nis von Factoring und Rechtsdienst-
leistungsgesetz – und zwar bezogen 
auf gefactorte Forderungen und si-
cherungsabgetretene Forderungen. 
Zum anderen geht es um nachträgli-
che Vereinbarungen zwischen Factor 
und Schuldner über die Zahlungen 
mit schuldbefreiender Wirkung aus-
schließlich an den Factor. Beides 
wurde zugunsten des Factors ent-
schieden. Der BGH hat wie folgt te-
noriert:

1. Die Einziehung im Wege des ech-
ten Factorings abgetretener For-

derungen ist keine Inkassodienst-
leistung im Sinne von § 2 Abs. 2  
S. 1 Rechtsdienstleistungsgesetz 
(Gesetz über außergerichtliche 
Rechtsdienstleistungen, RDG), 
weil ein Factoring-Unternehmen, 
welches das Risiko vertraglich 
vollständig übernommen hat, 
keine fremden, sondern eigene 
Angelegenheiten besorgt, wenn es 
die ihm abgetretenen Forderun-
gen auf eigene Rechnung einzieht.

2. Geht das Risiko des Forderungs-
ausfalls nach den im Factoring-
Vertrag getroffenen Vereinba-
rungen nicht vollständig auf  
das Factoring-Unternehmen  
über (unechtes Factoring), ist  
die Forderungseinziehung – so-
fern das Factoring-Unterneh- 
men nach dem Vertragsinhalt 
weder zur Klärung von Rechts-
fragen, wie Bestand und 
Durchsetz barkeit der abgetrete-
nen Forderungen, noch zum  
Inkasso verpflichtet ist – eben-  
falls keine Inkassodienstleistung 
im Sinne von § 2 Abs. 2 S. 1  
RDG, weil die Forderungs-
abtretung erfüllungshalber zur 
Kreditsicherung und damit als 
Nebenleistung, nicht aber im 
Rahmen eines eigenständi-  
gen Geschäfts des Factoring-
Unternehmens erfolgt. 

3. Trotz der Abtretung einer – aus 
einem beiderseitigen Handels-

geschäft hervorgegangenen – 
Geldforderung an einen neuen 
Gläu biger (hier: ein Factoring- 
Unternehmen) ist der Forde-
rungsschuldner gemäß § 354a 
Abs. 1 S. 2 Handelsgesetzbuch 
(HGB) befugt, mit befreiender 
Wirkung an seinen bisherigen 
Gläubiger (den Factoring-Kun-
den) zu leisten. 

4. Unbeschadet des Wortlauts des 
§ 354 a Abs. 1 S. 3 HGB, der  
bestimmt, dass abweichende Ver-
einbarungen unwirksam sind, ist 
eine nach der Forderungsab-
tretung getroffene Vereinbarung 
des Forderungsschuldners mit 
dem neuen Gläubiger, Zahlungen 
nur an diesen zu leisten, mit 
Rücksicht auf den Sinn und 
Zweck des § 354 a Abs. 1 S. 2  
HGB, der allein dem Schutz des 
Schuldners dient, gleichwohl 
wirksam.

Zum Sachverhalt

Dem Urteil lag folgender  
Sachverhalt zugrunde: Die Kläge-  
rin, ein Factor, und die MSI GmbH 
(kurz MSI) schlossen am 17./20. 
April 2012 einen Factoring-Vertrag. 
In dem Factoring-Vertrag befanden 
sich unter anderem folgende Rege-
lungen:

 Vorausabtretung aller gegenwär-
tigen und zukünftigen Forderun-
gen der MSI aus Warenliefe-
rungen und Erbringung von 
Dienstleistungen.

 Übernahme des Delkredererisikos 
bis zu 90 Prozent des Nettobetra-
ges jeder angekauften Forderung, 
soweit dieser den Mindestdel-
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krederebetrag von 1 000 Euro 
übersteigt.

 „Soweit (die Klägerin) Forderun-
gen ankauft, erwirbt (sie) die ein-
zelnen Forderungen des Kunden 
bis zu dem in dem Factoring-Ver-
trag vereinbarten Prozentsatz des 
Nettobetrages der Forderung, so-
weit dieser den Mindestdelkre-
derebetrag übersteigt, jeweils im 
Wege echten Factorings unter 
Übernahme des Delkredererisi-
kos, und den restlichen Forde-
rungsteil im Wege unechten Fac-
torings unter Verbleib des 
Delkredererisikos beim Kun-
den...“

 „(Die Klägerin) übernimmt das 
Delkredererisiko jeweils in Höhe 
desjenigen Teils jeder angekauf-
ten Forderung, welcher im Wege 
echten Factorings erworben wird 
und der im Factoring-Vertrag 
durch den vereinbarten Pro- 
zentsatz von dem Nettobetrag 
jeder Forderung, soweit dieser 
den Min destdelkrederebetrag 
übersteigt, bestimmt wird. In 
Höhe des verbleibenden restli-
chen Teils der Forderung in  
Höhe bis zu deren Nettobe-  
trag und der in der Fo r derung 
enthaltenen Umsatzsteuer ver-
bleibt das Delkredere risiko beim 
Kunden ...“

Die Klägerin verfügte über keine 
Registrierung nach § 10 RDG.

Mit Schreiben vom 2. Mai 2013 
unterrichtete die Klägerin die Be-
klagte, einen Auftraggeber von  
MSI, darüber, dass aufgrund des Fac-
toring-Vertrages Zahlungen mit 
schuldbefreiender Wirkung nur auf 
das näher bezeichnete Zahlkonto der 
Klägerin geleistet werden können. 
Zugleich bat sie um Bestätigung des 
Erhalts und Akzeptanz des Schrei-
bens sowie dass alle zukünftigen 
Zahlungen an das Zahlkonto der Klä-
gerin geleistet werden. Dieser Bitte 
kam die Beklagte nach.

Dessen ungeachtet folgte die  
Zahlung der Rechnung von MSI  
an die Beklagte vom 11. Juni 2013 
über 12 078,50 Euro an MSI. Die-  
ser Rechnung lag der Rahmenver -
trag über Schweißarbeiten zwischen 
MSI und der Beklagten vom 7./22. 
Mai 2013 zugrunde, der ein beider-
seitiges Abtretungsverbot enthielt. 
Der Factor nahm daraufhin die  
Beklagte in Anspruch und machte 
zudem vorgerichtliche Rechtsan-
waltskosten geltend. Die Beklagte 
wurde sowohl vom Landgericht 
Cottbus als auch vom Oberlandesge-
richt (OLG) Brandenburg2 zur Zah-
lung verurteilt.

Zu den Gründen 
der Entscheidung

Der BGH hat diese Entscheidun-
gen bestätigt.

Dies betrifft sowohl die Vereinbar-
keit mit dem RDG als auch die Akzep-
tanz der nachträglichen Vereinbarung 
einer schuldbefreienden Leistung aus-
schließlich an den Factor.

Zum RDG

Der BGH hat einen Verstoß gegen 
das RDG abgelehnt, da der Forde-
rungseinzug der hier im Wege des 
Factorings abgetretenen Forderung 
keine Rechtsdienstleistung nach §§ 3, 
2 Abs. 1, 2 RDG sei. Es liege insbe-
sondere keine Inkassodienstleistung 
nach § 2 Abs. 2 S. 1 RDG vor. Diese 

ergebe sich aus der Auslegung des 
Factoring-Vertrages.

Zum einen seien 90 Prozent  
der Forderung im Wege des echten 
Factorings an die Klägerin abgetre-
ten. Insoweit liege eine entspre-
chende Delkredere-Übernahme vor 
und es gebe auch keine Rückbelas-
tungsmöglichkeit. Daher trage der 
Factor insoweit das volle Ausfall-
risiko. Die Einziehung eigener For-
derungen sei kein Inkasso im Sinne 
des RDG.

Zum anderen liege auch hin-
sichtlich der im Wege des unechten 
Factorings abgetretenen 10 Prozent 
kein Verstoß gegen das RDG vor. 
Zwar trage der Factor insoweit  
nicht das Delkredererisiko. Es han-
dele sich aber um kein eigenstän- 
diges Geschäft und damit um keine 
Inkassodienstleistung. Ein eigen-
ständiges Geschäft im Sinne von  
§ 2 Abs. 2 S. 1 RDG liege vor, wenn 
die Forderungseinziehung innerhalb 
einer ständigen haupt- oder neben-
beruflichen Inkassotätigkeit oder  
außerhalb einer solchen nicht ledig-
lich als Nebenleistung im Zu-
sammenhang mit einer anderen be-
ruflichen Tätigkeit erfolgt. Das 
Vorliegen eines eigenständigen Ge-
schäfts hat der BGH hier ver-  
neint und nach Art und Umfang eine 
Nebenleistung des Hauptgeschäfts 
Factoring angenommen. Dabei sei 
auch zu berücksichtigen, dass un-
echtes Factoring als Kreditgeschäft 
eingeordnet werde und die For-
derungsabtretung insoweit eine  
Kreditsicherung für den Factor sei. 
Dies habe sich auch nach der ge-
setzgeberischen Neuregelung des 
RDG nicht geändert. 

Im Rahmen eines „obiter dic-
tums“3 hat der BGH jedoch darauf 
hingewiesen, dass sich dies in  
anderen Fällen anders darstellen mag 
und unter besonderen Umständen 
die Einziehung der abgetretenen  

2) OLG Brandenburg, Urteil vom 14. Dezember 
2016 – 11 U 13/15, BeckRS 2016, 131193.

3) Lat. „nebenbei Gesagtes“.
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Forderung das Hauptgeschäft des 
Factors bilden könne. Es hat inso- 
weit auf das Urteil des BGH vom  
21. April 2014 – VI 507/134 zur For-
derungsabtretung eines Unfallge-
schädigten auf Erstattung von Sach-
verständigenkosten an einen Factor 
verwiesen.5 Dort sei der Factor in 
jedem Einzelfall zur Prüfung der Er-
folgsaussichten verpflichtet gewesen. 
Ein solcher Ausnahmefall liege hier 
nach Maßgabe des Factoring-Vertra-
ges nicht vor.

Zur Vereinbarung über  
schuldbefreiende Leistung

Zudem stehe dem das im Rah-
menvertrag zwischen MSI und der 
Beklagten vereinbarte Abtretungs-
verbot nicht entgegen. Zwar führe 
dies nach § 354 a Abs. 1 S. 3 HGB 
dazu, dass der Schuldner schuldbe-
freiend auch an den Altgläubiger leis-
ten könne. Hierauf habe der Schuld-
ner indes verzichtet. 

Der BGH hat die streitgegen-
ständliche Bestätigung für wirksam 
erachtet. Jedenfalls bei einem nach-
träglichen Verzicht des Schuldners 
gegenüber einem Factor sei dieser 
wirksam, da er sich aus freien  
Stücken seines durch die Rege-  
lung des § 354 a HGB gegebenen 
Schutzes begeben habe. § 354 a Abs. 1 
S. 3 HGB sei insoweit einschränkend 
auszulegen.6

Würdigung

Die Entscheidung ist zu begrü-
ßen. Dies gilt zunächst im Hin -  
blick auf die Frage des Verhältnis-  
ses von Factoring und RDG. Auch 
wenn es eigentlich eine Selbstver-
ständlichkeit sein sollte, dass jeder – 
auch ein Factor – eigene Forde- 
rungen erlaubnisfrei einziehen kann, 

zeigt der Fall den höchstrichter- 
lichen Klarstellungsbedarf. Für eine 
Ungleichbehandlung von eigenen 
Forderungen eines Lieferanten und 
denselben Forderungen durch den 
Factor als eigene Forderungen beim 
echten Factoring nach Abtretung  
an den Factor gibt es auch keinen 
sachlichen Grund.

Positiv ist auch die Klarstellung, 
dass in dem konkreten Fall im Übri-
gen ein erlaubnisfreies Nebenge-
schäft angenommen wurde. Dies 
mag sich – worauf der BGH hinweist 
– in besonderen Ausnahmefällen 
auch anders darstellen.

Schließlich ist die weitere Klar-
stellung des BGH erfreulich, dass mit 
dem Schuldner nachträglich wirk-
sam Vereinbarungen abgeschlossen 
werden können, aufgrund derer 
schuldbefreiende Leistungen auf an 
den Factor abgetretene Forderungen 
nur noch an den Factor möglich 
sind. Denn dies ist mitunter ein  
praktisches Problem, namentlich 
wenn Factoring-Kunden in Krisensi-
tuationen versuchen, doppelt Liqui-
dität zu generieren, indem sie zum 
einen den Kaufpreis für die gefactorte 
Forderung (des Factoring-Kunden 
gegen dessen Abnehmer) vom Factor 
vereinnahmen und gleichzeitig zum 
anderen dieselbe Forderung gegen-
über dem Abnehmer geltend machen 
und ebenfalls vereinnahmen. 

Die hiermit einhergehenden zivil- 
und strafrechtlichen Konsequenzen 
nützen dem Factor im Insolvenzfall 
dann wirtschaftlich wenig, wenn 
schlichtweg kein Geld mehr da ist, 
und zwar beim Kunden, dessen  
Organen und den ansonsten han-
delnden Personen. Daher ist die  
In anspruchnahme des Schuldners 
grundsätzlich die vorzugswürdigste 
Variante. Gerade bei großen For-
derungsvolumina und Klumpenri-
siken sollten Factoring-Unterneh-  
men versuchen, von dieser Option 
weiter und verstärkt Gebrauch zu 
machen, um nicht beim Forderungs-
einzug unliebsame Überraschungen 
zu erleben. 

4) BGH, NJW 2015, 397, vgl. hierzu Brink/Faber, 
FLF 2015, 201, 205 f.

5) Hierauf hinweisend auch Deckenbrock, EWiR 
2018, 461, 462; Jost, LMK 2018, 408014.

6) Zustimmend Deckenbrock, EWiR 2018, 
461,462.
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